
Beschluss:           
 
Der Entwurf des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 52, westlicher Bereich 
Stadtteilzentrum Neustadt, 1. Planänderung, einschließlich seiner Begründung wird  
gebilligt und zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.            
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